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Gewinnspielrichtlinien „Frauenlauf Salzburg 2026 – Team Frauen der Salzburger 

Volkspartei“ 

1. Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Salzburger Volkspartei, Merianstraße 13, 5020 

Salzburg 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen Personen ab 18 Jahren.  

3. Teilnahme am Gewinnspiel 

Die Teilnahme erfolgt durch die gültige Anmeldung zum Lauf-/Walking-Team der 

Frauen der Salzburger Volkspartei innerhalb des angegebenen Teilnahmezeitraums. 

4. Teilnahmezeitraum 

Die Teilnahme ist möglich bis einschließlich 3. Mai 2026. 

5. Gewinn 

Verlost werden 20 Startplätze für den Frauenlauf Salzburg 2026. 

Den Gewinnerinnen wird die im Vorfeld entrichtete Startgebühr rücküberwiesen. 

6. Gewinnermittlung 

Die Gewinnerinnen werden nach dem Zufallsprinzip unter allen gültigen 

Anmeldungen ermittelt. 

Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

7. Verständigung der Gewinnerinnen 

Die Gewinnerinnen werden schriftlich (per E-Mail) verständigt. 

Melden sich Gewinnerinnen nicht innerhalb von 7 Tagen nach Verständigung zurück, 

verfällt der Gewinn und es wird eine Ersatzgewinnerin gezogen. 
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8. Datenschutz 

Die im Zuge des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Salzburger Volkspartei. 

9. Haftungsausschluss 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für technische Störungen, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Datenübertragung oder der Anmeldung. 

10. Änderungen & vorzeitige Beendigung 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus sachlichen Gründen 

vorzeitig zu beenden oder anzupassen, sofern dies aus rechtlichen oder 

organisatorischen Gründen erforderlich ist. 

11. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


